
Erforderliche Dokumente für den Visaantrag für die Einreise nach Thailand während 
der COVID-19-Pandemie für Touristen 

Für Antragsteller mit Wohnsitz in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg- 
Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein  

(die Beantragung ist auch beim Honorarkonsulat in Hamburg möglich) 

Wenn Sie in einem anderen Bundesland wohnhaft sind, wenden Sie sich bitte an das 
Königlich Thailändische Generalkonsulat in Frankfurt, das Königlich Thailändische Generalkonsulat in München oder das 

Honorarkonsulat in Stuttgart. 

1. Ausgefüllter Visaantrag: die genaue Adresse von mind. einer Unterkunft (genaue Angabe von
Hausnummer, Straße, PLZ und Ort) sowie ein Bürge bzw. eine Kontaktperson in Deutschland
müssen unbedingt angegeben werden)

2. 1 biometrisches Passfoto (aufgenommen in den letzten 6 Monaten)
3. Reisepass im Original (mind. 6 Monate Gültigkeit)
4. Kopie der ersten Seite des Reisepasses des Antragstellers
5.

6.

Ein Nachweis über eine Auslandskrankenversicherung, die die Behandlung von COVID-19
in Thailand im Gegenwert von mindestens 100.000 USD umfasst (muss explizit erwähnt
werden)
35,00 € Visagebühr

Dieses Touristenvisum ermöglicht einen Aufenthalt von bis zu 60 Tagen und ist beim 
Immigration Office in Thailand um weitere 30 Tage verlängerbar. 

http://german.thaiembassy.de/wp-content/uploads/2017/10/TH-Agencies-de.pdf
https://www.thaigeneralkonsulat.de/de/
https://thaiconsulate.de/coe
http://www.thaikonsulat.de/index2.html
https://www.thaikonsulathamburg.de/index.php?id=11
http://thaiembassy.de/thaiembassy_cms/site/images/Visaformular.pdf



